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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB §§ 463, 883, 888, 1094, 1098; WEG §§ 3, 8, 10 
Inhaltsänderung einer Sondereigentumseinheit 
durch Veräußerung eines Sondernutzungsrechts an 
einer Gartenfl äche; vormerkungsgesichertes schuld-
rechtliches Vorkaufsrecht an der Sondereigentums-
einheit; Beginn des Vormerkungsschutzes
Abruf-Nr.: 170662

GmbHG §§ 35, 37; HGB § 161; SGB IV § 7 
Sozialversicherungspfl icht von Gesellschafter-Ge-
schäftsführern einer GmbH & Co. KG, die zugleich 
Kommanditisten der Kommanditgesellschaft sind
Abruf-Nr.: 162298

Rechtsprechung
BauGB § 11 Abs. 2 S. 1; BGB § 307 Abs. 1 
Bindungsfristen bei Verkauf von verbilligtem Bau-
land

a) Bei einem Verkauf verbilligten Baulandes an einen 
privaten Käufer im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages ist eine Bindungsfrist von 30 Jahren für 
die Ausübung eines Wiederkaufsrechts der Gemein-
de grundsätzlich nur dann angemessen, wenn dem 
Erwerber ein besonders hoher Preisnachlass gewährt 
wurde oder sonst außergewöhnliche Umstände vor-
liegen, die eine derart lange Bindung des Erwerbers 
rechtfertigen. Die Gewährung eines Preisnachlasses 
von 29 % gegenüber dem Verkehrswert genügt hier-
für nicht. 

b) Bei einer Kaufpreisverbilligung von 20 % ist eine 
Bindungsfrist von 20 Jahren grundsätzlich noch an-
gemessen. 

BGH, Urt. v. 15.2.2019 – V ZR 77/18

Problem
Die Entscheidung befasst sich mit der zulässigen Länge 

von Bindungsfristen bei gemeindlichen Wiederkaufs-
rechten in städtebaulichen Verträgen.

Im Jahr 1996 verkaufte die beklagte Gemeinde dem kla-
genden Erwerber ein Grundstück zu einem Kaufpreis 
unterhalb des Verkehrswerts. Streitig ist, ob der dem 
Kläger gewährte Preisnachlass 20 % oder 29 % betrug. 
Die Beklagte behielt sich im Kaufvertrag ein Wieder-
kaufsrecht mit einer Ausübungsfrist von 30 Jahren ab 
der  Eintragung des Erwerbers als Eigentümer vor, insbe-
sondere für den Fall, dass der Erwerber das Grundstück 
Dritten ganz oder teilweise verkauft oder zu eigentums-
ähnlicher Nutzung überlässt. Im Jahr 1999 wurde der 
Kläger als Eigentümer in das Grundbuch eingetragen.

Im Jahr 2013 informierte der Kläger die beklagte Ge-
meinde über seine Absicht, das Grundstück zu ver-
kaufen. Diese erklärte, auf die Ausübung des Wieder-
kaufsrechts verzichten zu wollen, wenn der Kläger einen 
Ablösebetrag von 47.078,78 € zahle. Zudem wies sie 
ihn darauf hin, dass das Wiederkaufsrecht ihrer Mei-
nung nach im März 2017 ende. Der Kläger bezahlte den 
Ablösebetrag vorbehaltlich einer Klärung der Wirk-
samkeit des Wiederkaufsrechts. Er verkaufte das bebau-
te Grundstück im Jahr 2016 zu einem Kaufpreis von 
335.000 €.

Das Landgericht verurteilte die beklagte Gemeinde zur 
Rückzahlung des Ablösebetrags, das Oberlandesgericht 
wies die Berufung der Beklagten zurück. 

Entscheidung
Der V. Senat hebt das Urteil des Oberlandesgerichts auf 
und weist die Klage auf Rückzahlung des Ablösebetrags 
ab.

Ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB schei-
de im Ergebnis aus. Allerdings sei die Bindungsfrist für 
das Wiederkaufsrecht von 30 Jahren unangemessen lang 
i.  S.  d. §  6 Abs.  3 S.  4 BauGB-MaßnahmenG (jetzt: 
§ 11 Abs. 2 S. 1 BauGB) bzw. des § 9 Abs. 1 AGBG 
(jetzt: § 307 Abs. 1 BGB).

Ein städtebaulicher Vertrag nach § 6 Abs.  2 BauGB-
MaßnahmenG (jetzt: §  11 Abs.  1 S.  1 Nr.  2 BauGB) 
liege vor, weil die Gemeinde dem Erwerber das Grund-
stück zu Wohnzwecken entsprechend der den tatsächli-
chen Entwicklungen angepassten Bauleitplanung veräu-
ßert habe. Die im Vertrag vereinbarten Leistungen seien 
aber nur dann angemessen, wenn bei wirtschaftlicher 
Betrachtung des Gesamtvorgangs die Gegenleistung 
nicht außer Verhältnis zur Bedeutung und zum Wert 
der von der Behörde erbrachten oder zu erbringenden 
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Leistung stehe und die vertragliche Übernahme von 
Pfl ichten auch ansonsten zu keiner unzumutbaren Be-
lastung für den Vertragspartner der Behörde führe.

Die Vereinbarung des Wiederkaufsrechts an sich sei 
bei einem subventionierten Kaufvertrag stets zulässig, 
weil die Gemeinde eine Unter-Wert-Veräußerung nur 
mit derartigen Bindungen rechtfertigen könne. Unan-
gemessen sei aber die 30-jährige Bindungsfrist, weil 
selbst bei einem unterstellten Preisnachlass von 29  % 
kein besonders hoher Nachlass gegeben sei und Bindun-
gen über einen Zeitraum von 30 Jahren nur unter be-
sonders außergewöhnlichen Umständen möglich seien. 
Folge dieser Unangemessenheit sei die Unwirksamkeit 
der Ausübungsfrist des Wiederkaufsrechts.

Allerdings sei damit nicht das Wiederkaufsrecht in toto 
unwirksam. Vielmehr sei die entstehende Lücke im 
Wege der ergänzenden Vertragsauslegung (§§  133, 
157 BGB) dadurch zu schließen, dass die Ausübungs-
frist 20 Jahre betrage. Zwar sei das Verbot der gel-
tungserhaltenden Reduktion zu beachten, allerdings 
gelte dies nicht ausnahmslos. So sei eine ergänzende 
Vertragsauslegung nötig, wenn gesetzliche Vorschriften 
fehlten und ein Festhalten angesichts des verschobenen 
Vertragsgefüges nicht zumutbar sei (so explizit: §  306 
Abs. 3 BGB).

Diese Voraussetzungen lägen hier vor, da das zeitlich 
befristete Wiederkaufsrecht die Unter-Wert-Veräu-
ßerung erst möglich gemacht habe; streiche man das 
Wiederkaufsrecht ersatzlos, würde der gesamte Vertrag 
angesichts der kommunalrechtlichen Pfl icht zur ver-
kehrswertgemäßen Veräußerung in Frage gestellt. Dies 
wiederum würde den klagenden Verbraucher schlech-
ter stellen als im Falle einer ergänzenden Vertragsaus-
legung.

Im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung erweise 
sich eine Frist von 20 Jahren bei einem Preisnachlass 
von 20  % als angemessen, weil dadurch sowohl dem 
Interesse der beklagten Gemeinde an einer Rechtferti-
gung der Grundstücksveräußerung unter dem Ver-
kehrswert als auch dem Interesse des Käufers, keinen 
unzumutbaren Bindungen unterworfen zu sein, in 
angemessener Weise Rechnung getragen werde.

Veranstaltungen 
Tagung des Rheinischen Instituts für Notarrecht 

Universität Bonn

„Tagung zum Registerwesen“

Veranstaltungsort:
Juridicum (Fakultätszimmer), Adenauerallee 24-42, 
53113 Bonn

Datum: 
Donnerstag, 30.9.2019, 13 Uhr (s. t.)

Referenten:
Prof. Dr. Brinkmann
Dr. Dr. Morell
Prof. Dr. Schmoeckel
Prof. Dr. Shirvani
Prof. Dr. Verrel

Teilnahmegebühr:
Der Tagungsbeitrag beträgt 80 € für Nichtmitglieder 
bzw. 40 € für Mitglieder der NotRV und des Förder-
kreises des Rheinischen Instituts für Notarrecht, No-
tarassessoren und Rechtsanwälte mit höchstens drei-
jähriger Zulassung. Für Notarassessoren, die Mitglied 
der NotRV sind, Hochschullehrer, Uni-Angehörige und 
Studierende ist die Tagung beitragsfrei.

Anmeldung und Kontaktdaten:
Per E-Mail: notarrecht@uni-bonn.de oder per Post:
Rheinisches Institut für Notarrecht, Adenauerallee 46a, 
53113 Bonn

Erbrecht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Notariat (Tondorf), 3.9.2019 Bochum

41. Vorbereitungslehrgang auf die notarielle Fach-
prüfung (Bosch/Leidner/Monreal/Sikora/Weber/Wen-
genmayer), 9.-14.9.2019 Bochum

17. Jahresarbeitstagung des Notariats (Bormann/
Born/Bosch/Brückner/Drescher/Heckschen/Herr-
mann/Holthausen-Dux/Hügel/Karczewski/Keim/Kes-
seler/Loose/Reul/Schmidt-Räntsch/Stelmaszczyk/Stre-
semann/Tombrink/Wälzholz/Weber), 12.-14.9.2019 
Berlin

Notariat für Einsteiger (Scholten/Tondorf), 12.-


